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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über Krankenanstalten und 

Kuranstalten geändert wird; Stellungnahme 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

Präs.II-299/2225 

01.04.2011 

 

 Zu Zl. BMG-92601/0001-II/A/4/2011 vom 03.02.2011 

 

Zum oben angeführten Gesetzentwurf wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

Zu Z. 2 (§ 5a Abs. 2):  

Auf Grund dieser Bestimmung hat der Landesgesetzgeber die Träger von öffentlichen und privaten 

gemeinnützigen Krankenanstalten zu verpflichten, ein transparentes Wartelistenregime für geplante 

Operationen einzurichten. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung scheint diese Verpflichtung für alle 

elektiven operativen Eingriffe zu bestehen. In den öffentlichen Krankenanstalten Tirols werden jährlich 

tausende geplante Operationen durchgeführt. Die Führung lückenloser Wartelisten für alle elektiven 

Eingriffe ist daher wohl nicht realisierbar und würde einen kaum bewältigbaren Verwaltungsaufwand mit 

sich bringen. Angemerkt wird zudem, dass für die Reihung bzw. für eine allfällige Vor- bzw. Rückreihung 

der Patienten für eine Operation in besonderer Weise medizinische Gründe eine gewichtige Rolle spielen. 

Eine Warteliste müsste daher zusätzlich umfangreiche medizinische Informationen aufweisen, damit in 

einem allfälligen Beschwerdefall belegt werden kann, warum eine Um- oder Vorreihung eines Patienten 

erfolgt ist. Offen ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob bzw. inwieweit ein Patient das Recht hat, 

Auskünfte über die Reihung auf der Warteliste und die medizinischen Gründe dafür bzw. Einsicht in die 

Warteliste zu bekommen. Insgesamt erscheint die Umsetzung eines Wartelistenregimes in der oben 

aufgezeigten Art und Weise in den öffentlichen Krankenanstalten nicht administrierbar und wird daher in 

der vorgesehenen Form einer gesetzlichen Verpflichtung abgelehnt.  

 

Zu Z. 5 (§ 8c Abs. 4 Z. 8):  

Die Erweiterung der Ethikkommission um einen Vertreter der Senioren erscheint durchaus berechtigt, da 

es sich hier um eine große und ständig wachsende Patientengruppe handelt. Kritisch darf allerdings – 
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unter Hinweis auf die kontinuierliche Vergrößerung der Ethikkommission – angemerkt werden, dass eine 

Beschlussfassung hinsichtlich eines eingereichten Forschungsprojektes durch die Ethikkommission umso 

zeitaufwändiger und schwieriger wird, je mehr Personen daran beteiligt sind. Von der Aufnahme von 

Vertretern weiterer Patientengruppen in die Ethikkommission sollte daher in Hinkunft Abstand genommen 

werden. 

 

Zu Z. 6 (§ 8e):  

Analog zu den bereits bestehenden Kinderschutzgruppen ist geplant, für volljährige Betroffene häuslicher 

Gewalt Opferschutzgruppen in den Krankenanstalten zu installieren. Es ist hier festzustellen, dass die 

Krankenanstalten in zunehmendem Maße mit immer neuen organisatorischen Verpflichtungen konfrontiert 

werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob tatsächlich – wiederum - ein zusätzliches 

Gremium installiert werden oder aber auf die schon eingerichteten Kinderschutzgruppen – zumindest in 

jenen Krankenanstalten, in denen diese eingerichtet sind -  zurückgegriffen werden sollte. Im Rahmen 

einer gemeinsamen Kinder- bzw. Opferschutzgruppe könnte deren Zusammensetzung je nach betroffener 

Person (Kind oder Erwachsene(r)) variieren. 

 

Der Anregung des Berufsverbands Österreichischer PsychologInnen, die Möglichkeit zu eröffnen, dass 

klinische PsychologInnen an Abteilungen oder Krankenanstalten für Psychiatrie Aufnahme- und 

Entlassungsentscheidungen treffen dürfen, steht das Land Tirol kritisch gegenüber. Nach den 

einschlägigen Bestimmungen des KaKuG bzw. des Tir. KAG ist es Aufgabe der Anstaltsärzte zu 

entscheiden, ob ein Patient in die Anstalt aufgenommen werden muss bzw. wann dieser entlassen werden 

kann. Diese Entscheidung sollte – ungeachtet der Wertschätzung der Arbeit von klinischen Psychologen - 

aus grundsätzlichen Erwägungen auch an Abteilungen oder Krankenanstalten für Psychiatrie weiterhin 

den Ärzten vorbehalten bleiben. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem auch dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt.  

  

 

Für die Landesregierung: 

 

Dr. Liener 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An die 

Abteilungen 

Krankenanstalten zu Zl. Vf-C-288-000/8 vom 21.03.2011 

Gesundheitsrecht zu Zl. Vd-RV-169/12 vom 14.03.2011 

Finanzen zu Zl. FIN-1/154/4903 vom 21.03.2011 

Landessanitätsdirektion 

 

im Hause 

 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme übersandt. 
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